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Initiative
».Kinderbetreuung U3 als Instrument der Arbeitspolitik*
Forderung der Frauenerwerbstatigkeit in NRW durch Ausbau von
Kinderbetreuungsangeboten fur Kinder unter 3 Jahren

Ziel 3 ESF

1. Rahmenbedingungen

Der Bedarf der Wirtschaft an qualifizierten Fach- und Fuhrungskréften bleibt trotz hoher
Arbeitslosenzahlen grol3. Einerseits sind die Anforderungen der Unternehmen an die
Motivation, die Verl&sslichkeit und die Flexibilitat der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
hoch, andererseits genie3t die VVereinbarkeit von personlicher und beruflicher Lebensplanung
bei weiblichen wie mannlichen Fachkraften einen hohen Stellenwert. Sie wollen wissen, wie

ihr Unternehmen sie bei der Vereinbarkeit beruflicher und privater Interessen unterstitzt.

Um die Verhdltnisse in den Betrieben und auch das Verhalten der (potenziellen)
Beschaftigten, der qualifizierten Fachkrafte zu verandern, bedarf es insbesondere fur Kinder
unter 3 Jahren einer Verénderung der Kinderbetreuungsmaglichkeiten als Reaktion auf die

sich entwickelnde vielschichtige Nachfrage.

Der Beschéftigungsbericht der EU-Kommission und die Empfehlungen der Task-Force
»Beschéftigung” bestatigen diese Entwicklung und den Stellenwert der Kinderbetreuung bei
der Erhohung der Beschaftigungsquote insbesondere fir Frauen. In der Empfehlung des Rates
2003 an Deutschland wird darauf hingewiesen, solchen MafRnahmen Vorrang einzurdumen,
die u.a. durch den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen ,,mehr Menschen auf den

Arbeitsmarkt bringen und in Arbeit halten®.



Durch die Notwendigkeit der Kostenersparnis bei den Kommunen und die finanziellen
Probleme bei Kirchen und Wohlfahrtsverbanden ist zunéchst eher ein Riickgang an
Angeboten bei den anerkannten Tragern zu erwarten als ein Ausbau als Reaktion auf die
Nachfrage. Dies, obwohl seit dem 01. Januar 2005 mit dem Inkrafttreten des
Tagesbetreuungsausbaugesetzes die Kommunen verpflichtet sind, die Zahl der
Betreuungsplatze fur unter 3jahrige deutlich zu erhéhen. Gleichzeitig ist im Vierten Gesetz
fir Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt geregelt, dass Arbeitssuchenden mit Kindern
bevorzugt eine Betreuungsmaoglichkeit vom personlichen Ansprechpartner angeboten werden

soll.

2.  Daten zur Situation der Kinderbetreuung in NRW

Derzeit werden ca. 11.000 Platze flr unter 3 Jahrige in Tageseinrichtungen bereit gestellt. Die
Kindertagespflege stellt rd. 10.000 Betreuungsplétze zur Verfugung. In Spielgruppen, die
einen unterschiedlichen Betreuungsumfang haben, werden etwa 17.000 Betreuungsplétze

angeboten.

Kosten in der institutionellen Kinderbetreuung setzen sich zusammen aus Investitionskosten
und Betriebskosten. Betriebskosten beinhalten Personal- und Sachkosten. Die Finanzierung
der Betriebskosten erfolgt durch Eigenleistung des Trégers und Zuschisse des ortlichen
Trégers der offentlichen Jugendhilfe, letzterer wird wiederum bezuschusst durch das Land
und erhebt Elternbeitrdge. Die Elternbeitrége staffeln sich nach Jahreseinkommen und liegen
derzeit fir Kinder unter 3 Jahren bei O bis ca. 320 € monatlich. In den Spielgruppen werden
Elternbeitrdge vom Tréager der Malinahme in eigener Verantwortung erhoben. Zu den Kosten
der Tagespflegestelle werden die Eltern in unterschiedlicher Hohe herangezogen;

landeseinheitliche Regelungen hierzu sind nicht vorgesehen.

3. Ausweitung des Kinderbetreuungsangebots als Instrument der Arbeitspolitik
Auf die Nachfrage nach Kinderbetreuung fiir Kinder unter 3 Jahren sollte insbesondere auch
unter dem Gesichtspunkt der Férderung der Beschaftigung reagiert werden. Hier stehen
sowohl Arbeitslose (speziell ALG 1l Beziehende) als auch riickkehrwillige Elternzeitler/innen
im Zentrum der Uberlegungen. Trotz der bereits angesprochenen gesetzlichen Regelungen

besteht fiir einen Ubergangszeitraum ein Handlungsbedarf, arbeitssuchenden ALG II-
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Empfanger/innen die Chance zur Integration ins Erwerbsleben moglich frihzeitig zu erdffnen.
Dies gilt auch und insbesondere unter Berticksichtigung des Auftrags an die Kommunen aus

dem Tagesbetreuungsausbaugesetzes bis 2010.

Arbeitslosen, deren Integration ins Erwerbsleben nur deshalb nicht realisiert werden kann,
weil ein passendes Betreuungsangebot fehlt, muss gezielt Unterstiitzung bereit gestellt
werden. Vergleichbares gilt fur Elternzeitler/innen, die die gesetzlichen Mdglichkeiten der

Elternzeit nur deshalb ausschdpfen, weil ein Betreuungsangebot fehlt.

Im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit einerseits quantitativ ausreichende Angebote
bereit zu stellen und die Qualitat zu sichern und weiter zu entwickeln und andererseits die
Finanzierbarkeit zu sichern, ist es daher zwingend erforderlich, das Augenmerk auf die

Nachfrage zu richten.

Dadurch, dass die Nachfrage Grundlage der Férderung wird, entsteht ein direkter Anreiz fur
Einrichtungen der Kinderbetreuung oder fur Anbieter einer Tagespflege, sich auch am
Betreuungsbedarf der Eltern zu orientieren. Der einzelne Fall wird 6konomisch wichtig und
geht nicht mehr in einer abstrakten pauschalen Forderung unter.

Hinzu kommt eine Abhangigkeit der Férderung in der Héhe je nach Betreuungs-/
Nutzungszeit. Nutzungszeit abhéngige Forderung soll dazu fihren, dass fir Kinder, die
langere Zeit betreut werden, ein hoherer Forderbetrag fliel3t, als fiir Kinder mit einer kiirzeren
Betreuungszeit. Einrichtungen, die viele Kinder lange Zeit betreuen, bilden und erziehen,
erhalten somit eine hohere Forderung als solche mit weniger Kindern und kiirzeren
Betreuungs-/ Offnungszeiten. Auf diese Weise entsteht ein direkter Anreiz fiir die
Einrichtungen, Offnungszeiten entsprechend der Nachfrage erwerbstatiger Eltern bereit zu
stellen. Wo lange Zeiten nachgefragt werden, konnen lange Offnungszeiten finanziert werden.
Wo kurze Zeiten genlgen, ist es verniinftig und ékonomisch entsprechend kurz anzubieten.
Ein solcher Ansatz tragt auch der Tatsache Rechnung, dass Eltern sowohl unterschiedlich
lange Arbeitszeiten haben als auch die Verteilung der Arbeitszeiten unterschiedlich ist.

4. Arbeitspolitische Effekte
Die finanzielle Férderung von Kinderbetreuung entsprechend dem Nachfrageprinzip bedeutet:
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o die fruhzeitige Rickkehr von Elternzeitler/innen ins Erwerbsleben mit unterschiedlichen
Arbeitszeitmodellen wird ermdglicht

e die Integration von Arbeitslosen im Betrieb wird unabhéngig von der moglichen Dauer
der Elternzeit unterstitzt, ihr Einstieg ins Erwerbsleben wird erleichtert

o Unternehmen erhalten flankierende Hilfen bei der Einstellung und Weiterbeschaftigung
von Fach- und Fihrungskréaften mit Kindern unter 3 Jahren und leisten damit einen
Beitrag zum Erhalt der Beschaftigungsfahigkeit fur diese Zielgruppe

e  Arbeitslose Kréfte aus Erziehungsberufen erhalten eine zuséatzliche Chance der
Erwerbstatigkeit durch den Ausbau von Arbeitsplatzen durch die erhéhte
Betreuungsnachfrage. Damit wird auch dem Landesinteresse, zusatzliche Arbeitsplatze
fir Erzieherinnen zu schaffen, Rechnung getragen.

5. Eckpunkte einer Gbergangsweisen Forderung
Die direkte Finanzierung von Investitionen scheidet fiir eine Forderung im Zusammenhang
der Arbeitspolitik aus. Dies gilt ebenso fiir die Ausgabe von Betreuungsgutscheinen an Eltern

aufgrund des erwartbaren Verwaltungsaufwands.

Zuwendungsempféanger sind Arbeitsgemeinschaften, Optionskommunen oder Aufgabentrager
nach SGB II. Fur Betriebe und Elternzeitler/innen sollen die Regionalagenturen in
Kooperation mit Wohlfahrtsverbénden, Kirchen und Kommunen das Foérderangebot
umsetzen. Fur die der Nachfrage entsprechende Schaffung von Kinderbetreuungs-
gelegenheiten gelten die Anforderungen hinsichtlich Anerkennung und Qualitat in NRW.
Diese Qualitatskriterien ergeben sich bei Tageseinrichtungen und anderen Kinder-
betreuungseinrichtungen aus der erforderlichen Betriebserlaubnis des Landesjugendamtes, flr

die Tagespflege aus den Empfehlungen der Kommunalen Spitzenverbande.

Zielgruppen, denen die Foérderung zu Gute kommt, sind Elternzeitler/innen und
arbeitssuchende ALG Il Beziehende, deren Rickkehr oder Integration in Beschéftigung eine
Versorgung ihrer Kinder erforderlich macht. Bei Arbeitssuchenden soll die Kinderbetreuung
als Bestandteil des Eingliederungsplans dokumentiert werden. Das 6rtlich zustandige
Jugendamt wird in die Umsetzung einbezogen.. Die Kinderbetreuung soll méglichst im

Wohnbereich des Kindes oder in der Néhe der Arbeitsstelle der Eltern erfolgen.
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Die Zuwendungshohe wird auf 50 % der nachgewiesenen Betriebskosten (Personal- und
Sachkosten) beschrénkt und betragt maximal 5.000 € p.a.. Die Kofinanzierung erfolgt durch

Dritte bspw. im Rahmen des Integrationsbudgets oder durch Tréger, Betriebe und Eltern.

Die Forderung wird nur gewéhrt fur zusatzlich geschaffene Betreuungsplatze
e in Tageseinrichtungen bzw. vergleichbaren Angeboten
e in Tagespflege
e in betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen
und richtet sich in der Hohe nach der Betreuungs-/Nutzungszeit.
Insgesamt stehen fir das Programm ,,Kinderbetreuung U3 als Instrument der Arbeitspolitik*
25 Mio. € p.a. aus Mitteln des ESF zur Verfugung.

Die Mittel werden nach einem Verteilungsschlissel und aggregiert auf der Basis der
Regionen der Arbeits- und Wirtschaftspolitik als Option zur Verfligung gestellt. Sie sollten
uberwiegend fir die Nachfrage nach Kinderbetreuung, die sich in Zusammenhang mit der

Integration in Beschaftigung im Rahmen des SGB |1 ergeben, verwendet werden.

Das Programm ist befristet bis 31.12.2006.

- EUROPAISCHE UNION 7L I!ni-. jum fiir _ N w
| F irtscl und Arbeit
v/ A= des Landes
482" Nordrhein-Westfale
Europdischer Sozialfonds ordriein-yestialen ®



	Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und de
	Initiative
	�
	Ziel 3 ESF

